14. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung des Wahlgesetzbuches und des Gesetzes vom 23. März 1989 über die Wahl des Europäischen Parlaments


(Belgisches Staatsblatt vom 20. Juni 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


14. APRIL 2024 - Gesetz zur Abänderung des Wahlgesetzbuches und des Gesetzes vom 23. März 1989 über die Wahl des Europäischen Parlaments


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Wahlgesetzbuches


	Art. 2 - In Artikel 94 Absatz 5 des Wahlgesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 5. Juli 1976 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. März 2023, werden die Wörter "die vom Vorsitzenden unter den Wählern des Wahlkreises benannt werden, und einen gemäß den Bestimmungen des Artikels 100 ernannten Sekretär" durch die Wörter "die vom Vorsitzenden unter den Wählern und vorzugsweise unter den Wählern des Wahlkreises benannt werden. Gleiches gilt für den Sekretär" ersetzt.


	Art. 3 - Artikel 95 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 5. Juli 1976 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 28. März 2023, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 4 Absatz 5 werden die Wörter "und den Wählern des Wahlkreises" durch die Wörter "und unter den Wählern und vorzugsweise unter den Wählern des Wahlkreises" ersetzt.

	2. In § 7 werden die Wörter "die vom Vorsitzenden unter den Wählern des Wahlkreises bestimmt werden, und einem gemäß den Bestimmungen des Artikels 100 ernannten Sekretär" durch die Wörter "die vom Vorsitzenden unter den Wählern und vorzugsweise unter den Wählern des Wahlkreises bestimmt werden. Gleiches gilt für den Sekretär" ersetzt.




KAPITEL 3 - Abänderung des Gesetzes vom 23. März 1989 über die Wahl des Europäischen Parlaments


	Art. 4 - Artikel 12 des Gesetzes vom 23. März 1989 über die Wahl des Europäischen Parlaments, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 25. Dezember 2023, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 2 Absatz 4 und 5 werden zwischen den Wörtern "unter den Wählern" und den Wörtern "des Wahlkreises" jeweils die Wörter "und vorzugsweise unter den Wählern" eingefügt.

	2. [Abänderung des niederländischen Textes von § 3 Absatz 2]

	3. In § 3 Absatz 2 und 3 werden zwischen den Wörtern "unter den Wählern" und den Wörtern "der Provinz" jeweils die Wörter "und vorzugsweise unter den Wählern" eingefügt.

	4. In § 3 Absatz 5 werden zwischen den Wörtern "unter den Wählern" und den Wörtern "dieses Wahlkreises" die Wörter "und vorzugsweise unter den Wählern" eingefügt.


KAPITEL 4 - Inkrafttreten


	Art. 5  Vorliegendes Gesetz wird wirksam mit 9. Dezember 2023.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 14. April 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern, der Institutionellen Reformen und der Demokratischen Erneuerung
A. VERLINDEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

